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In Niedersachsen gibt's einen Erlass dazu, da braucht man nicht wild herumzuspekulieren:
http://schure.de/22410/25-5-81411.htm

Und als persönlich Geschädigter hat man IMMER das Recht, selbst zur Polizei zu gehen. Da
braucht man keine "Genehmigung" der Schulleitung für, die man natürlich trotzdem
informieren sollte.

Gruß !
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